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Gesetz 
vom 30. September 2020 

über die Abänderung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 12. Juni 2015 betreffend die Aufsicht über Versiche-
rungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz; VersAG), LGBl. 2015 
Nr. 231, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 155 Abs. 1 

1) Eine Ausfertigung des Edikts über die Nachlassstundung und die 
Konkurseröffnung ist den Gläubigern, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt, ihren Wohnsitz oder ihren Sitz in einem anderen EWRA-Ver-
tragsstaat haben, zuzustellen, selbst wenn die Voraussetzungen des Art. 1 
Abs. 5 der Insolvenzordnung vorliegen. Dem Edikt ist eine Belehrung 
anzuschliessen, die in sämtlichen Amtssprachen des Europäischen Wirt-
schaftsraums mit den Worten "Aufforderung zur Anmeldung einer For-
derung. Frist beachten!" überschrieben sein muss und in der anzugeben 
ist, bei welchem Gericht die Forderung anzumelden ist und ob die be-
vorrechtigten oder dinglich gesicherten Gläubiger ihre Forderungen 
anmelden müssen. 
 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 49/2020 und 89/2020 
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Art. 159 Abs. 4 und 5 

4) Über das Vermögen eines Versicherungsunternehmens kann ein 
Sanierungsverfahren nach den Bestimmungen der Insolvenzordnung 
nicht eröffnet werden. 

5) Im Konkursverfahren eines Versicherungsunternehmens ist ein Sa-
nierungsplanantrag nach der Insolvenzordnung nicht zulässig. 

Art. 161 Abs. 1 und 4 

1) Die Vermögenswerte zur Bedeckung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen bilden im Konkursverfahren eine Sondermasse nach 
Art. 45 der Insolvenzordnung zur Befriedigung der Versicherungsforde-
rungen. Das Gericht hat zu veranlassen, dass das Verzeichnis der der 
Sondermasse gewidmeten Werte sofort aufgestellt und der FMA über-
mittelt wird. Die FMA hat die Sondermasse für den Zeitpunkt der Kon-
kurseröffnung festzustellen. Rückflüsse und Erträge aus den der Son-
dermasse gewidmeten Vermögenswerten und Prämien für die in die 
Sondermasse einbezogenen Versicherungsverträge, die nach der Eröff-
nung des Konkursverfahrens eingehen, fallen in diese Sondermasse. 

4) Aufgehoben 

Art. 161a 

Rangordnung 

1) Versicherungsforderungen gehen den übrigen Konkursforderun-
gen vor. Art. 161 Abs. 1 bleibt unberührt. 

2) Ansprüche auf die Versicherungsleistung gehen allen anderen Ver-
sicherungsforderungen vor. Innerhalb des gleichen Ranges sind die For-
derungen nach dem Verhältnis ihrer Beträge zu befriedigen. 

3) Abweichend von Art. 62 Abs. 1 der Insolvenzordnung braucht die 
Forderungsanmeldung keine Angabe der Rangordnung zu enthalten. 

Art. 164 Abs. 1 

1) Die Entscheidung eines EWRA-Vertragsstaates über Sanierungs-
massnahmen und die Eröffnung eines Verfahrens zur Liquidation eines 
Versicherungsunternehmens wird im Fürstentum Liechtenstein ohne 
Rücksicht auf die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 3 der Insolvenzord-
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nung anerkannt. Sie ist im Inland wirksam, sobald die Entscheidung in 
dem Staat der Verfahrenseröffnung wirksam wird. Dies gilt auch dann, 
wenn eine Sanierungsmassnahme im Inland nicht vorgesehen ist. 

Art. 166 Abs. 1 

1) Auf Antrag des Verwalters oder Liquidators oder auf Ersuchen je-
der zuständigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde des Herkunftsstaa-
tes hat das Landgericht die Anmerkungen nach Art. 12 der Insolvenzor-
dnung zu veranlassen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 30. September 
2020 über die Abänderung der Konkursordnung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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